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Verordnung des Umweltministeriums
über energiewirtschaftsrechtliche Zuständigkeiten

(EnWGZuVO)
Vom 3. Januar 2008

 

Zum 07.07.2013 aktuellste verfügbare Fassung der Gesamtausgabe

Stand: letzte berücksichtigte Änderung: Überschrift und § 2 geändert durch Artikel 146 der Verord-
nung vom 25. Januar 2012 (GBl. S. 65, 82)

Auf Grund von § 5 Abs. 3 des Landesverwaltungsgesetzes in der Fassung vom 3. Februar 2005 (GBl. S.
159) wird verordnet:

§ 1
Zuständigkeit der Regierungspräsidien

 (1) Für die Durchführung von Planfeststellungs- und Plangenehmigungsverfahren für Energieanlagen
nach den Vorschriften des Teils 5 des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) vom 7. Juli 2005 (BGBl. I S.
1970, ber. S. 3621) in der jeweils geltenden Fassung sind die Regierungspräsidien zuständig. Sie neh-
men auch die Aufgaben der Anhörungsbehörde nach diesen Vorschriften wahr.

 (2) Die Regierungspräsidien sind ferner zuständig für Anordnungen und Entscheidungen nach den §§
44, 44 a und 45 a EnWG.

 (3) Die Zuständigkeit der Regierungspräsidien als Enteignungsbehörden nach § 17 Abs.1 des Landes-
enteignungsgesetzes bleibt unberührt.

 (4) Die Zuständigkeit der Regierungspräsidien nach Absatz 1 besteht auch in den Fällen des § 118 Abs.
8 EnWG.

§ 2
Zuständigkeit des Umweltministeriums

 Zuständige Behörde für die Feststellung der Zulässigkeit der Enteignung nach § 45 Abs. 2 Satz 3 EnWG
ist das Umweltministerium.

§ 3
Zuständigkeit des Regierungspräsidiums Freiburg

 (1) Für die Überwachung der technischen Sicherheit von Energieanlagen nach § 49 EnWG ist das Regie-
rungspräsidium Freiburg zuständig.

 (2) Im Rahmen seiner Zuständigkeit nach Absatz 1 ist das Regierungspräsidium Freiburg auch zustän-
dige Behörde im Sinne der Verordnung über Gashochdruckleitungen vom 17. Dezember 1974 (BGBl. I
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S. 3591) in der jeweils geltenden Fassung für der öffentlichen Versorgung dienende Gashochdrucklei-
tungen nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 der Verordnung über Gashochdruckleitungen.

 (3) Aufsichtliche Zuständigkeiten nach anderen Vorschriften, insbesondere Zuständigkeitsregelungen
für überwachungsbedürftige Anlagen, bleiben unberührt.

§ 4
Inkrafttreten

 Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Verordnung des
Wirtschaftsministeriums über Zuständigkeiten im Bereich der Energiewirtschaft vom 19. Dezember
2005 (GBl. 2006 S. 10, ber. S. 84) außer Kraft.

 

Stuttgart, den 3. Januar 2008 Pfister
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